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VORBEMERKUNG

25 Jahre gilt das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten

Arten frei lebender Tiere und Pflanzen, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen

(kurz: WA, englisch: CITES), in der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Übereinkom-

men, dem heute über 150 Staaten weltweit angehören, wurde geschlossen, um der

Bedrohung von Tier- und Pflanzenarten durch den internationalen Handel zu begeg-

nen. 

Für viele wild lebende Arten ist nach wie vor der internationale Handel eine 

entscheidende Gefährdungsursache. 

Nur durch internationale Zusammenarbeit kann dieser Gefährdung entgegengewirkt

werden. Die Bundesrepublik hat das Übereinkommen als erster EG-Staat ratifiziert und

seitdem maßgeblich dazu beigetragen, dass das Washingtoner Artenschutzübereinkom-

men auf internationaler Ebene ein Erfolg wurde. Ohne das Washingtoner Artenschutz-

übereinkommen wären viele Tier- und Pflanzenarten als Folge des internationalen Han-

dels heute bereits ausgestorben oder unmittelbar von der Ausrottung bedroht.

Die Bundesregierung hat die internationale Zusammenarbeit zum Schutz von Tier- und

Pflanzenarten frühzeitig gesucht und maßgeblich mitgestaltet.

Diese Zusammenarbeit erfolgt z. B. im Rahmen der Europäischen Union, des Europa-

rates, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), der Internationalen Natur-

schutzunion (IUCN), des Internationalen Wasservogelforschungsbüros (IWRB) und der

UNO-Organisation für Erziehung und Wissenschaft (UNESCO).

Die Bundesrepublik Deutschland arbeitet bei allen diesen Institutionen aktiv mit. Sie ist

darüber hinaus Mitglied, teilweise Initiator verschiedener internationaler Naturschutz-

übereinkommen. Dazu gehören neben dem Washingtoner Übereinkommen 

insbesondere

das Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten 

(Bonner Übereinkommen),

das Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen 

und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Übereinkommen),

das Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum von Wasser- 

und Watvögeln, von internationaler Bedeutung (Ramsar-Übereinkommen),

das Übereinkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt.

Die Bundesregierung wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass durch inter-

nationale Zusammenarbeit der Schutz von wild lebenden Tier- und Pflanzenarten noch

weiter verbessert wird. 
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I. ENTSTEHUNG, INHALT UND 
WEITERENTWICKLUNG DES WASHINGTONER 
ARTENSCHUTZÜBEREINKOMMENS

1. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen 

Das „Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten

frei lebender Tiere und Pflanzen“ geht zurück auf eine Empfehlung der ersten

Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm im Jahr 1972. Im März 1973

kam es zur Unterzeichnung des Übereinkommens in Washington. Die Bundesrepublik

Deutschland gehörte mit zu den Unterzeichnerstaaten und setzte das Abkommen mit

Wirkung ab 20. Juni 1976 in Kraft. Damit war die Bundesrepublik der erste EG-Staat, für

den das Abkommen verbindlich wurde. Mittlerweile sind ihm weltweit über 152 Staaten

beigetreten.

Die durch das Übereinkommen geschützten Tier- und Pflanzenarten sind entsprechend

dem Grad ihrer Schutzbedürftigkeit in drei Anhängen aufgeführt:

enthält von der Ausrottung bedrohte Arten, mit denen ein Handel praktisch ausge-

schlossen ist. Hierzu zählen nicht nur der asiatische und die meisten Populationen des

afrikanischen Elefanten, Menschenaffen, Meeresschildkröten, Leopard oder Tiger, son-

dern beispielsweise auch etliche Greifvogelarten sowie eine Vielzahl von Orchideen-

oder Kakteenarten.

enthält Arten, deren Erhaltungssituation noch eine vorsichtige wirtschaftliche Nutzung

unter wissenschaftlicher Kontrolle zulässt. Hierzu gehören so unterschiedliche Arten wie

Bären, Otter, Landschildkröten, Kolibris oder Tillandsien.

enthält schließlich Arten, die von bestimmten Ursprungsländern mit Handelsbeschrän-

kungen belegt werden. So hat etwa Kanada seine einheimischen Walrossbestände auf-

genommen, Ghana seine zahlreichen Wasservogelarten oder Tunesien seine Gazellen.

Der Handel mit Exemplaren der in Anhang I genannten Arten unterliegt einer beson-

ders strengen Regelung. Handel mit Exemplaren dieser Arten darf nur in Ausnahme-

fällen (z. B. für wissenschaftliche Zwecke) zugelassen werden; zu kommerziellen

Zwecken ist er praktisch ausgeschlossen. Die Einfuhr setzt das Vorliegen einer Einfuhr-

genehmigung des Importstaates voraus, die nur unter bestimmten Voraussetzungen

erteilt wird. Bei der Einfuhr muss außerdem eine Ausfuhrgenehmigung oder Wiederaus-

fuhrbescheinigung des Exportstaates vorliegen. Es erfolgt also eine Kontrolle sowohl

durch den Einfuhrstaat als auch durch den Ausfuhrstaat.
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Exemplare der in Anhang II genannten Arten können unter bestimmten Voraussetzun-

gen auch für kommerzielle Zwecke gehandelt werden. Hier ist nach dem Übereinkom-

men für die Einfuhr lediglich eine Ausfuhrgenehmigung oder eine Wiederausfuhrbe-

scheinigung des Ausfuhr- oder Wiederausfuhrstaates erforderlich. Bei Arten des

Anhangs II WA entscheiden somit nach den Regeln des WA allein die Exportländer, ob

und inwieweit (z. B. durch Verweigerung einer Ausfuhrgenehmigung oder Einführung

von Quoten) sie den Export und damit den internationalen Handel mit diesen geschütz-

ten Tieren und Pflanzen zulassen.

Für die Einfuhr eines Exemplars der in Anhang III aufgeführten Arten ist ein

Ursprungszeugnis oder, falls die Einfuhr aus einem Staat erfolgt, der die Aufnahme der

betroffenen Art in den Anhang III veranlasst hat, eine Ausfuhrgenehmigung des Aus-

fuhrstaates erforderlich. 

Der Handel mit Staaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens sind, unter-

liegt grundsätzlich denselben Beschränkungen wie der Handel zwischen Vertragspartei-

en. Es können aber statt der vorgeschriebenen Genehmigungen oder Bescheinigungen

vergleichbare Dokumente akzeptiert werden, wenn sie den Erfordernissen des Überein-

kommens für die Erteilung von Genehmigungen und Bescheinigungen entsprechen.

2. Weiterentwicklung des Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens

Die Bundesregierung hat von Anfang an maßgeblich zur Weiterentwicklung des 

Washingtoner Artenschutzübereinkommens beigetragen. Dabei hat sie auch innerhalb

der EG eine führende Rolle eingenommen. So kamen beispielsweise in den Jahren 1979

bis 1989 ungefähr 30 % der von EG-Staaten gestellten Anträge auf Unterschutzstellung

von Arten von der Bundesrepublik Deutschland. 

Zur Vorbereitung von Anträgen für Anhangsänderungen sind jeweils umfangreiche 

wissenschaftliche Studien erforderlich. Diese Anträge müssen den von der Vertragsstaa-

tenkonferenz festgelegten Kriterien entsprechen, die auf der 9. Vertragsstaatenkonfe-

renz völlig überarbeitetet wurden und seither anhand der praktischen Erfahrungen wei-

terentwickelt werden. 

Einen Überblick über die im Rahmen der letzten Vertragsstaatenkonferenzen gestellten

Anträge gibt die Tabelle auf der nächsten Seite.
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5
Deutsche Anträge für die letzten WA-Vertragsstaatenkonferenzen

Konferenz Vorschlag Aufnahme Aufnahme  abgelehnt nach ein- 
-jahr in Anhang in Anhang gehender 

I WA II WA Diskussion
zurück-
gezogen

1981 Pottwal
Seiwal
Finnwal

1983 Jentinks Ducker
Schwarzrückenducker
Ogilbyi Ducker
Gelbrückenducker
Zebraducker
Hundsrobben
Klappmütze

1985 Asiatischer Ochsenfrosch
Sechszehenfrosch
Narwal

1989 Jentinks Ducker
Lippenbär
Krokodilschwanzhöckerechse
Komorenquastenflosser
Ozelot
Tigerkatze
Langschwanzkatze
Pardelluchs
Südamerikanische Frauenschuhorchideen
Weißstorch
Kapgeier
Grays-Waran
Afrikanischer Windhund

1992 Luftnelken (Tillandsia spp. - 7 Arten)
Wickelschwanzskink (Corucia zebrata)
Frösche (Rana spp. - 42 Arten)

1994 Madagassisches Goldfröschchen (Mantella aurantiaca)

1997 Asiatische Süßwasserschildkröte (Callagur bomeoensis)
Jamaika-Amazone (Amazona agilis)  
Grünwangenamazone (Amazona viridigenalis)
Vielfarbentangare (Tangara fastuosa)
Smaragdlori (Vini ultramarina)
Schneeschaf (Ovis ammon nigrimontana)
Störe (Acipenseriformes spp.)
Rubinlori (vini kuhlii)
Saphirlori (vini peruviana)
Afrikanisches Schwarzholz (Dalbergia Melanoxylon)
Mun (Diasporus mun)
Afrikanische Mahagoni-Arten (Entagophragma spp.)
Afrikanische Mahagoni-Arten (Khaya spp.)

2000 Scharnierschildkröten (Cuora spp.)
Quastenflosser (Latimeria spp.)
Urial-Schaf (Ovis vignei; außer Ovis vignei vignei)
Adonisröschen (Adonis vernalis)
Quittenwaran (varanus melinus)
Teufelskralle (Harpagophytum spp.)



Schildkröten auf einem Markt in Hongkong

Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen hat in den letzten 10 Jahren eine Reihe

wichtiger inhaltlicher und struktureller Veränderungen erfahren. Vor allem unter dem

Einfluss der Biodiversitätskonvention von 1992 wurden neue Wege beschritten, um den

internationalen Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten effizienter zu kontrol-

lieren, aber ebenso die weltweit bestehenden Nutzungsansprüche für biologische Res-

sourcen angemessen zu berücksichtigen. Deutschland hat bei dieser Weiterentwicklung

eigene Akzente gesetzt und darüber hinaus zukunftsweisende Maßnahmen der CITES-

Gemeinschaft aktiv unterstützt. 

2.1. Initiativen Deutschlands im zoologischen Bereich

Im Vordergrund der jüngeren deutschen Initiativen stand die inhaltliche Ausgestaltung

des Leitbegriffs „Nachhaltige Nutzung”. Mangels einheitlicher Kriterien und Richtlini-

en zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit gibt es für viele Tierarten nach wie vor völlig

unterschiedliche Auffassungen über die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen im Rah-

men des WA. Die bis heute anhaltenden Diskussionen über den Elfenbeinhandel und

die Jagd auf Wale zeigen beispielhaft, dass das - meist politisch oder lobbyistisch moti-

vierte - Verharren von „Nutzern“ und „Schützern“ in Extrempositionen zu keinen durch-

greifenden Erfolgen bei der Erhaltung gefährdeter Arten führt. Die Bundesregierung

hat deshalb 1999 damit begonnen, zusammen mit allen in Deutschland beteiligten

Interessengruppen fachliche Grundlagen für die nachhaltige konsumtive Nutzung von

Wildtieren zu erarbeiten und daraus abzuleitende Maßnahmen für die Praxis zu ent-

wickeln. So dienen u. a. die Ergebnisse zweier Workshops als fachlicher Hintergrund für

die nationale WA-Vollzugspraxis und für deutsche Positionen in internationalen und

europäischen WA-Gremien.

Auch dem viel zitierten, aber selten praktizierten Vorsorgeprinzip beim Handel mit

Tierarten wurde in jüngster Zeit wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet. 

So wurden beispielsweise auf deutsche Initiative hin bei der 10. Vertragsstaaten-

konferenz 1997 alle bislang nicht geschützten Störarten in den Anhang II aufgenom-

men, um so insbesondere den in bedrohlichem Umfang gestiegenen Handel mit Kaviar

überwachen zu können.

Bei der WA-Vertragsstaatenkonferenz im Jahr 2000 beschäftigte sich erstmalig eine von

Deutschland eingebrachte Resolution mit einer noch nicht von der Konvention erfassten

Tiergruppe, den südostasiatischen Land- und Sumpfschildkröten. Dieses Dokument

diente über die eigentliche Problematik hinaus als grundsätzliche Anregung für alle

WA-Staaten, sich nicht erst mit dem Erhaltungszustand einer handelsrelevanten Art zu

beschäftigen, wenn sie sich schon für eine Aufnahme in die Anhänge des Übereinkom-

mens qualifiziert hat, sondern dieser Gefährdung vorzubeugen.
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Das Thema „Schildkröten“ wurde - zusammen mit anderen weitgehend unbekannten

Tierarten, wie Steppenschaf oder Quittenwaran - auch in konkreten Listungsanträgen

aufgegriffen. Hiermit wollte und wird Deutschland auch zukünftig auf Arten aufmerk-

sam machen, die sozusagen im Schatten von Tiger, Pandabär und Nashorn unbemerkt

und oft in riesigem Umfang genutzt werden und dabei mangels ausreichender Handels-

kontrollen im Bestand gefährdet sind.

Deutschland wird auch in den nächsten Jahren an der Weiterentwicklung des WA

intensiv mitwirken mit dem Ziel, den Handel bislang nicht geschützter, aber nachweis-

lich übernutzter Arten durch das WA zu regeln und dabei die fachlichen Bewertungs-

grundlagen für eine Gefährdung unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips zu 

verbessern.

2.2. Initiativen Deutschlands im botanischen Bereich

In früheren Jahren richteten sich die Schutzmaßnahmen durch das WA vor allem auf

den Handel mit den Zierpflanzengruppen der Kakteen und der Orchideen. Obwohl ein-

zelne gefährdete Arten dieser Pflanzengruppen nach wie vor durch den illegalen Han-

del bedroht sind, stammt doch mittlerweile der weitaus größte Teil dieser Arten im

Pflanzenhandel aus gärtnerischer Kultur.

In jüngerer Zeit haben sich die deutschen Schwerpunkte im Pflanzenhandel deutlich in

Richtung solcher Gruppen verlagert, bei denen noch ein ausgeprägter Handel mit Wild-

pflanzen zu verzeichnen und Deutschland ein wichtiges Einfuhrland ist. Es sind dies 

insbesondere Tropenholz, Kleinblumenzwiebeln und Heilpflanzen. Wie im Auftrag

des BMU durchgeführte Studien zeigten, hat insbesondere das in den letzten Jahren 

stetig gestiegene Interesse an der Verwendung von Heilpflanzen dazu geführt, dass

Deutschland mittlerweile in Europa als Drehscheibe für den Handel mit dieser Pflanzen-

gruppe fungiert. 

Für den Pflanzenbereich sollte insbesondere der Anhang II des WA  bevorzugt als das

Instrument gesehen werden, das den Handel von Wildpflanzen nicht verbieten, sondern

Artenvielfalt auf der Basis nachhaltiger Nutzung sicherstellen soll. Dieses Ziel kann

jedoch nur in dem Maße erreicht werden, wie es gelingt, die Entnahme in den

Ursprungsländern naturverträglich zu gestalten. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es für die Akzeptanz und den Erfolg ge-

planter CITES-Listungen unbedingt notwendig ist, frühzeitig die Kooperation mit den

Ursprungsstaaten zu suchen. Darüber hinaus werden die Ursprungsstaaten in ihren

Schutzbemühungen durch weiterführende Projekte wie Handels- und Vollzugsanalysen

oder Erkennungshilfen unterstützt, die den praktischen Vollzug der Artenschutzbestim-

mungen erleichtern sollen.Wildes Alpenveilchen, WA II

Opuntie, WA II
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2.3. Mitarbeit Deutschlands in der Transportarbeitsgruppe

Zur Umsetzung der Resolution Nr. 10.21 der Vertragsstaaten zum Thema  „Transport

lebender Tiere“  ist auf der 14. Sitzung des Tierausschusses 1998 in Venezuela eine neue

Transport-Arbeitsgruppe  gebildet worden. Wegen der bereits vorhandenen Erfahrun-

gen bei der Erfassung von Transportverlusten artgeschützter Vögel und Reptilien wurde

Deutschland gebeten, den Vorsitz der Gruppe zu übernehmen. 

Schwerpunkte der Arbeitsgruppe sind die Mitarbeit bei der Erarbeitung der „Richtlinien

für den Transport lebender Tiere“ der IATA (International Air Transport Association) im

Hinblick auf geschützte Tierarten, z.B. für Reptilien und Amphibien. Darüber hinaus

stellt die weitere statistische Erfassung von Transportverlusten durch die Vertragsstaaten

ein wichtiges Thema dar. Hierzu wurden Erfassungsbögen für die Zollbehörden erstellt,

die nun im Hinblick auf weitere Maßnahmen ausgewertet werden.

3. Gesetzliche Grundlagen der Durchführung des
Washingtoner Artenschutzübereinkommens 
in der Bundesrepublik Deutschland

3.1. Gesetz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen und Bundesarten- 

schutzverordnung von 1980

Das Gesetz zum WA vom 22.5.1975 - das sog. GWA - regelte die Durchführung des 

Übereinkommens in der Bundesrepublik. Es enthielt Ordnungswidrigkeitentatbestände

und eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung über Aufzeichnungspflich-

ten beim Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen.

1978 wurde die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum GWA in Kraft gesetzt. Sie führte

eine Reihe verschärfter Anforderungen an ausländische Ausfuhr- und Wiederausfuhr-

dokumente ein, besonders bei vergleichbaren Ausfuhr- und Wiederausfuhrdokumenten

aus Nichtvertragsstaaten.

Mit der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 25. August 1980 wurde der

innerstaatliche Handel mit dem WA unterliegenden Arten besonderen Regelungen

unterworfen, um den Schutz von WA-Arten im Inland zu verstärken und die praktischen

Vollzugsmöglichkeiten zu verbessern. Dem Besitzer von WA-Exemplaren wurde die

Beweislast für den rechtmäßigen Erwerb dieser Exemplare auferlegt, für den Handel

wurde die Buchführungspflicht eingeführt.
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3.2. EG-Verordnungen zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen

Seit 1984 wird das WA in der Europäischen Gemeinschaft nach einheitlichen Regeln

durchgeführt, zunächst nach der Verordnung (EWG) Nr. 3626/82 zur Anwendung des

Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender

Tiere und Pflanzen in der Gemeinschaft sowie der Verordnung (EWG) Nr. 3418/83 mit

Bestimmungen für eine einheitliche Erteilung und Verwendung der für den Vollzug des

WA in der Gemeinschaft erforderlichen Dokumente (sog. „Formularverordnung“).

Die Bundesregierung hatte sich für die Verabschiedung dieser EG-Verordnungen einge-

setzt, um so die Anwendung des WA in der gesamten Gemeinschaft zu erreichen. Mit

dem Inkrafttreten des EG-Rechts wurden damit die Bestimmungen des WA für alle 

EG-Staaten verbindlich, und zwar auch für die fünf EG-Staaten, die Anfang 1984 noch

nicht WA-Vertragsstaaten waren (Griechenland, Irland und die BENELUX-Staaten).

Besonderheit dieser Verordnung war eine über die Regeln des WA hinausgehende

zusätzliche Einfuhrgenehmigungspflicht für bestimmte Arten, die in den Anhängen 

C Teil 1 und C Teil 2 aufgeführt waren.

Dieser strengere Schutz von Arten durch die EG ging auf eine deutsche Initiative bei 

der Beratung der VO (EWG) Nr. 3626/82 zurück. Die Bundesrepublik Deutschland hatte

damals wesentliche Teile ihrer ursprünglich geplanten nationalen Ein- und Ausfuhr-

regelungen in die Beratungen zur EG-Verordnung eingebracht und deshalb auf einen

eigenen strengeren Schutz von WA-Arten verzichtet.

Der Erfolg deutscher Bemühungen um eine strikte Anwendung des EG-Rechts und

um die Fortentwicklung des WA kann an folgendem Beispiel gezeigt werden:

Bis 1984 wurden weltweit Hunderttausende von Fellen gefleckter Katzen aus Mittel- und

Südamerika exportiert, die überwiegend auf dem europäischen Markt landeten. Ab

1984 verbot die Bundesrepublik durch konsequente Anwendung des EG-Rechts die Ein-

fuhr dieser Felle aus den Ursprungsländern. Durch ihre Anstrengungen in der wissen-

schaftlichen Arbeitsgruppe bei der Kommission erreichte es die Bundesrepublik darüber

hinaus, dass die EG am 23.10.1986 ein Importverbot für gefleckte Katzen aus Mittel- und

Südamerika erließ. Auf Antrag der Bundesrepublik Deutschland wurden schließlich auf

der WA-Vertragsstaatenkonferenz im Jahre 1989 der Ozelot, die Tiger- und Lang-

schwanzkatze, d.h. die wichtigsten handelsrelevanten gefleckten Katzenarten, nach

Anhang I WA transferiert, so dass für diese Katzenarten ab 18.01.1990 ein weltweites

Handelsverbot durchgesetzt werden konnte. Die Bundesrepublik hat es somit innerhalb

von 6 Jahren geschafft, den internationalen Handel mit diesen maßgeblich durch den

Handel gefährdeten Arten weltweit zu verbieten.
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Um den Erfordernissen des Europäischen Binnenmarktes gerecht zu werden, wurden

die seit 1984 geltenden Bestimmungen durch die Verordnung (EG) Nr. 338/97 sowie

die entsprechende Durchführungsverordnung (EG) Nr. 939/97 ersetzt, die seit dem

1.6.1997 in Kraft sind.

Wesentliche Neuerungen dieser Verordnungen waren die Erweiterung des Anwendungs-

bereichs auf Nicht-WA-Arten, eine zusätzliche Einfuhrgenehmigungspflicht für alle

Arten des Anhangs II WA und für einen Teil der Arten des Anhangs III WA, die Mög-

lichkeit, Ein- und Ausfuhren von stark gehandelten, bislang nicht geschützten Tier- und

Pflanzenarten zu überwachen (Monitoringliste), sowie die Rechtsgrundlage für ein Ein-

fuhrverbot für lebende Exemplare von Tierarten des Anhangs B, die hohen Mortalitäts-

raten beim Transport oder bei der Gefangenschaftshaltung unterliegen. Neu ist auch

das Verfahren zur Änderung der Anhänge: diese können nun durch den zuständigen

EU-Verwaltungsausschuss (d. h. mit qualifizierter Mehrheit) vorgenommen werden; 

ausgenommen hiervon sind aber Änderungen des Anhangs A, soweit diese nicht durch

Beschlüsse der WA-Vertragsstaatenkonferenz bedingt sind. 

Mit dem Inkrafttreten der EG-rechtlichen Vorschriften wurde der Warenverkehr zwi-

schen EG-Mitgliedstaaten nicht mehr als Handel im Sinne des WA angesehen und ist

deshalb nicht mehr in den WA-Jahresstatistiken ausgewiesen.

Für den innergemeinschaftlichen und innerstaatlichen Handel sieht das EG-Recht

(früher Artikel 6 Abs. 1 der VO 3626/82, jetzt Art. 8 der VO 338/97) ein Vermarktungs-

verbot für vom Aussterben bedrohte Arten des Anhangs I WA und die ihnen gleich-

gestellten Arten des Anhangs C1 bzw. heute des Anhangs A der EGVO vor. In engen 

Grenzen können die Mitgliedstaaten hiervon Ausnahmen gewähren. 

3.3. Bundesnaturschutzgesetz von 1986 und 1998 sowie Bundesartenschutz-

verordnungen von 1986, 1994 und 1999 

Beide Regelungen ergänzen das WA und die EG-Verordnung innerstaatlich, insbesonde-

re, was den innerstaatlichen Handel mit und den Besitz von geschützten Tieren und

Pflanzen betrifft. 

Das Erste Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 10. Dezember 1986

(sog. Artenschutznovelle) und die Bundesartenschutzverordnung vom 19. Dezember

1986 gestalteten das bundesdeutsche Artenschutzrecht grundlegend neu, indem ab-

schließend bundesrechtlich die besonders geschützten Arten festgelegt wurden. 

Für besonders geschützte Arten gilt seither ein grundsätzliches Besitz- und Vermark-

tungsverbot, von dem jedoch Ausnahmen gewährt werden können. Ergänzt wird diese

Regelung durch eine artenschutzrechtliche Meldepflicht gegenüber den zuständigen

Länderbehörden sowie eine Buchführungspflicht für den Handel. Von Bedeutung ist

auch die Besitznachweispflicht des Halters besonders geschützter Tiere und Pflanzen

gegenüber der zuständigen Behörde. Gelingt dieser Nachweis nicht, so können die

betreffenden Tiere und Pflanzen ohne weiteren Verschuldensnachweis beschlagnahmt

und eingezogen werden.

Für besonders schwer wiegende Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote wurden

erstmals Strafbestimmungen (z. B. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bei illegalem

gewerbs- oder gewohnheitsmäßigem Handel mit vom Aussterben bedrohten Arten) 

vorgesehen.
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Darüber hinaus hatte der Bundesgesetzgeber für bestimmte in den Anlagen der Bundes-

artenschutzverordnung aufgeführte Arten eine besondere nationale Ein- und Ausfuhr-

genehmigungspflicht eingeführt. Diese Liste wurde 1989 um rund 50 Arten ergänzt, 

u. a. um den afrikanischen Elefant, gefleckte Katzen und Brillenkaimane. Allerdings

wurden diese nationalen Genehmigungspflichten inzwischen aufgehoben, da durch

die Einführung des EG-Binnenmarktes kein Raum mehr für nationale Verbote blieb. 

Das oben geschilderte Kontrollinstrumentarium wurde schließlich 1999 durch die 

Einführung einer Kennzeichnungsregelung im Rahmen der Bundesartenschutz-

verordnung ergänzt. 

3.4. Kostenverordnung zum BNatSchG

Die im April 1998 in Kraft getretene Kostenverordnung zum Bundesnaturschutzgesetz

(BNatSchG) regelt die Erhebung von Gebühren im Vollzug des Bundesnaturschutzge-

setzes und der Bundesartenschutzverordnung. Die Gebührenhöhe richtet sich nach den

einzelnen Gebührentatbeständen, die im Internet auf der Homepage des BfN unter

www.bfn.de einsehbar sind.

Für besondere Fälle sind Gebührenermäßigungen oder Gebührenbefreiungen vorgese-

hen, etwa bei Ein-, Aus- oder Wiederausfuhren von Exemplaren für Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung und Lehre, insbesondere wenn diese zur Erhaltung der

betreffenden Art beiträgt, oder für solche Exemplare, die für wissenschaftliche Arter-

haltungszuchtprogramme ein- oder ausgeführt werden. 

II. DURCHFÜHRUNG DES WASHINGTONER 
ARTENSCHUTZÜBEREINKOMMENS IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

1. Grundzüge der Durchführung

1.1. Zuständigkeiten und internationale Zusammenarbeit 

bei der Umsetzung des WA

Die Durchführung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen ist national und inter-

national auf verschiedene Schultern verteilt. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Voll-

zugsbehörden, Wissenschaftlichen Behörden und Kontroll- und Ermittlungsbehör-

den. Ein erfolgreicher Vollzug kann nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit

aller beteiligten Behörden erreicht werden. Die zuständigen Vollzugs- und Wissenschaft-

lichen Behörden aller Vertragsstaaten werden durch das CITES-Sekretariat regelmäßig

veröffentlicht.  

Brillenkaiman, WA II
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1.1.1. Zuständigkeiten im nationalen Bereich

Aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik und der im Grundgesetz festgehal-

tenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern sind verschiedene Behörden an der

Durchführung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen beteiligt. Die konkrete rechtli-

che Grundlage für die nationale Aufgabenverteilung gibt das Bundesnaturschutzgesetz. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ist

als oberste Vollzugsbehörde der Bundesrepublik Deutschland für die rechtliche Um-

setzung der Bestimmungen sowie den Kontakt zu den Vertragsparteien und den inter-

nationalen Einrichtungen verantwortlich.

Als nachgeordnete Behörde nimmt das Bundesamt für Naturschutz (BfN) die Aufgaben

der Wissenschaftlichen Behörde wahr und ist als einzige Vollzugsbehörde in der

Bundesrepublik für die Erteilung der Ein- und Ausfuhrgenehmigungen, die Ahndung

von Verstößen im Rahmen der Ein- oder Ausfuhr sowie die Unterbringung eingezogener

lebender Exemplare verantwortlich. 

Das BMU und das BfN werden bei ihrer Arbeit durch einen Beirat Artenschutz für den

Bereich der Ein- und Ausfuhr beraten. Dieser Beirat besteht aus Vertretern der Wissen-

schaft sowie Naturschutz- und Nutzerverbänden.

Für die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr und die damit verbundene artenschutzrechtliche

Abfertigung sind bestimmte Abfertigungszollstellen zuständig. Zu diesem Zweck sind

etwa 60 Zollämter zu „befugten Zollstellen“ ernannt worden, über die artengeschützte

Tiere und Pflanzen ein- und ausgeführt werden dürfen.  Wichtige Instrumente sind

dabei die Befugnis, Exemplare in Verwahrung zu nehmen, um den Schutzstatus zu

klären sowie die Anordnung der Beschlagnahme und Einziehung, wenn die Dokumen-

tenpflichten nicht eingehalten werden.

Bei gravierenden Verstößen, insbesondere bei Verdacht einer Straftat, übernehmen 

Zollfahndungsämter als „Kriminalpolizei des Zolls“ die weiteren Ermittlungen. Sie

bedienen sich dabei modernster Ermittlungsmethoden (z. B. DNA-Analysen).

Zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit Zoll und Polizei arbeiten das Bundesum-

weltministerium und seine Vollzugsbehörden eng mit dem Zollkriminalamt, dem Bun-

deskriminalamt, den Landeskriminalämtern und Staatsanwaltschaften zusammen.

Neben diesen Bundesbehörden erfüllen die Landesbehörden wichtige Aufgaben bei

der Umsetzung des Artenschutzrechts innerhalb der Bundesrepublik. Je nach Bundes-

land sind die Zuständigkeiten auf unterschiedliche Verwaltungsebenen wie z. B. Kreis-

behörden, Regierungspräsidien oder Landesämter verteilt. Insgesamt sind ca. 180 Behör-

den der Länder als regionale Vollzugsbehörden tätig. Zu ihren Tätigkeitsfeldern zählen

vor allem die Erteilung von Ausnahmen von den Vermarktungsverboten, die Kontrolle

von Händlern, Haltern und Züchtern, die Prüfung der Buchführungs-, Melde- und Kenn-

zeichnungspflichten sowie die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in diesen Bereichen.

In besonderen Fällen werden sie durch die Ermittlungsbehörden von Zoll und Polizei

unterstützt. Die Artenschutzreferenten der Bundesländer treffen sich zu regelmäßigen

Sitzungen im Arbeitskreis „Artenschutzregelungen“ der Länderarbeitsgemeinschaft

Naturschutz (LANa), um anstehende Probleme zu diskutieren und den Vollzug in der

Bundesrepublik zu harmonisieren.
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Zur Artenidentifikation stehen vom Bundesumweltministerium anerkannte sachver-

ständige Stellen und Personen zur Verfügung, die jeweils für bestimmte Tier- oder

Pflanzengruppen benannt werden. Eine Liste dieser Sachverständigen wird regelmäßig

im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Sachverständigen werden insbesondere von den

Zollstellen herangezogen, wenn Zweifel bei der Artbestimmung bestehen.

Zur Erleichterung der Identifizierung von WA-Exemplaren bei der Ein- und Ausfuhr

wurde im Jahre 1979 erstmals vom damals zuständigen Bundesministerium für

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ein Erkennungshandbuch herausgegeben, das

Beschreibungen und Abbildungen von besonders handelsrelevanten WA-Tieren und

eine Zusammenstellung der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften enthielt.

Dieses Werk wurde im Jahre 1986 durch das umfangreichere Erkennungshandbuch 

des Bundesumweltministeriums ersetzt, das zur Zeit vier Bände umfasst und ständig 

erweitert und aktualisiert wird. Das neue Handbuch steht allen zuständigen Bundes-

und Landesstellen sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung und ist über

den Buchhandel1 zu beziehen.

1.1.2. Gremien auf internationaler Ebene 

Die wichtigste internationale Einrichtung des WA ist die Konferenz der Vertrags-

staaten (Conference of the Parties, COP), die alle 2-3 Jahre stattfindet und an der Vertre-

ter der Vertragsstaaten sowie Mitglieder vieler Regierungs- und Nichtregierungsorgani-

sationen teilnehmen. Auf diesen Konferenzen wird die zukünftige Strategie des Überein-

kommens festgelegt, über die Vorschläge zur Änderung der Anhänge entschieden sowie

über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens diskutiert.
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In der Zeit zwischen den Vertragsstaatenkonferenzen führt das CITES-Sekretariat die

laufenden Geschäfte, verwaltet den Haushalt und berät alle Vertragsstaaten. Oberstes

Verwaltungsgremium der Vertragsparteien zwischen den Konferenzen ist der Ständige

Ausschuss (Standing Committee). Er trifft auf seinen regelmäßig stattfindenden Sitzun-

gen wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Arbeit des Sekretariats sowie der Umset-

zung des WA und der Beschlüsse der Vertragsstaatenkonferenzen.

Fachlich unterstützt werden die Vertragsstaaten, das CITES-Sekretariat und der Ständige

Ausschuss durch verschiedene andere Ausschüsse wie den Tierausschuss (Animals Com-

mittee), den Pflanzenausschuss (Plants Committee) und den Nomenklatur-Ausschuss

(Nomenclature Committee). Darüber hinaus befasst sich die Transportarbeitsgruppe,

eine ständige Arbeitsgruppe des Tierausschusses, mit Problemen im Zusammenhang

mit dem Transport lebender WA-Exemplare.

1.1.3. Internationale Zusammenarbeit

Vor dem Hintergrund des grenzüberschreitenden Handels können erfolgreiche Ermitt-

lungen bei Verstößen nur durch Zusammenarbeit auf internationaler Ebene erreicht

werden. 

Um die Zusammenarbeit zu verbessern, Informationen auszutauschen und anhand der

Erfahrung zu lernen, treffen sich Vertreter der einzelnen Behörden zu regelmäßigen 

Sitzungen. Sowohl die Weltzollorganisation (WCO) als auch Interpol haben Speziali-

sten-Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich speziell mit der Problematik Artenschutz 

und einer verstärkten Kooperation von Ermittlungen bei Verstößen beschäftigen. Aus

dem gleichen Grund wurde bei der Europäischen Kommission die sog. Enforcement

Working Group eingerichtet, in der Fachleute aus Vollzug und Ermittlung zusammen-

arbeiten.
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Darüber hinaus werden sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 

Trainingsveranstaltungen durchgeführt. Die deutsche Zollverwaltung führt bereits seit

mehr als 15 Jahren ein umfangreiches Schulungsprogramm zu Rechts- und Erkennungs-

fragen durch. Die Lehrenden dieses Programms geben ihre Erfahrungen auch im 

Rahmen internationaler Seminare an Teilnehmer aus vielen Ländern weiter. Daneben

bieten verschiedene nationale und internationale Naturschutz-Bildungseinrichtungen

Seminare zum Thema Artenschutz an. 

2. Verfolgung von Verstößen gegen 
das Artenschutzrecht

2.1. Beschlagnahme und Einziehung

Trotz intensiver Aufklärung und der dringenden Bitte an Reisende, von Auslandsaufent-

halten keine aus geschützten Tier- und Pflanzenarten hergestellten Souvenirs mitzubrin-

gen, erfolgen nach wie vor ungenehmigte Einfuhren. Darüber hinaus werden nach wie

vor große Mengen von Exemplaren zu kommerziellen Zwecken geschmuggelt. Durch

Ermittlungen der Zollfahndungsämter konnten in den letzten Jahrzehnten illegale

Machenschaften aufgedeckt sowie Handelswege und Kriminalitätsmuster aufgespürt

werden. Dabei wurde deutlich, dass in zunehmendem Maße auch Strukturen organi-

sierter Kriminalität genutzt werden, um durch den illegalen Handel mit bedrohten

Arten Gewinn zu erzielen.

In diesen Fällen beschlagnahmen die Zollbehörden diese Exemplare und ziehen sie ein.

Anschließend werden Bußgeld- oder Strafverfahren eingeleitet. 

Auch die Landesbehörden können Exemplare, deren Legalität bei Kontrollen nicht nach-

gewiesen werden kann, beschlagnahmen und einziehen.

Allgemein kann festgestellt werden, dass die Anzahl der Verfahren und der eingezo-

genen Exemplare erheblich angestiegen ist. Während 1981 insgesamt 902 (Jahres-

statistik 1981), 1984 insgesamt 1.304 (Jahresstatistik 1984) und 1990 bereits 6.593

(Jahresstatistik 1990) Exemplare eingezogen wurden, wurde im Jahr 1999 bisher der

Höchststand mit 2.766 Einziehungsverfahren erreicht, in denen 17.480 Exemplare ein-

gezogen wurden. 

Die Qualität der Verstöße hat sich im Laufe der Jahre geändert. Zwar ist der Schmuggel

von Katzen- oder Zebrafellen, Elfenbeinschnitzereien oder Erzeugnissen aus Schildpatt

der Meeresschildkröten durch das weltweite Handelsverbot für diese Arten und erfolg-

reiche Aufklärung zurückgegangen. In anderen Bereichen ist aber nach wie vor ein

umfangreicher illegaler Handel mit Exemplaren bedrohter Arten zu verzeichnen. 

Immer wieder werden Exemplare extrem seltener Papageien- oder Greifvogelarten,

etwa Palmkakadus oder Falken, in Papp- oder Plastikröhren im Reisegepäck verstaut, ins

Land geschmuggelt. Der Wert der Vögel beträgt dabei bisweilen bis zu 100.000,- DM.

Da eine Großzahl der Tiere bedauerlicherweise diese Behandlung nicht überlebt, erfolgt

oftmals eine Verurteilung sowohl nach den artenschutzrechtlichen Strafbestimmungen

als auch nach Tierschutzgesetz. 

Eine große Rolle im illegalen Handel spielen auch Pfeilgiftfrösche (Dendrobates) aus

Südamerika. Diese kleinen Tiere können in großen Stückzahlen in einfachen Behältnis-

sen wie Plastikdosen im Reisegepäck transportiert werden. In den letzten Jahren wur-

den Fälle aufgedeckt, bei denen bis zu 700 Tiere auf diesem Weg eingeschmuggelt 

worden waren.
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Auch Vogelspinnen werden immer beliebter als Schmuggelgut. Im Herbst 1999 ent-

deckte der Zoll den Schmuggelversuch von insgesamt ca. 1300 Vogelspinnen (Brachypel-

ma spp.), die in einem Karton versteckt wurden. Es handelte sich ausschließlich um

erwachsene Tiere, ein Großteil waren trächtige Weibchen. Geschätzter Wert laut Sach-

verständigen: ca. 260.000 DM. Leider waren aufgrund der Bedingungen bereits rund

120 Tiere verendet. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Beschuldigte versuchen

wollte, die Alttiere und vor allem die erwarteten Jungtiere bei den Naturschutzbehör-

den als eigene Nachzuchten anzumelden, um die Tiere anschließend zu vermarkten.  

Genauso interessant und lukrativ ist offenbar die illegale Einfuhr von Schildkröten.

Diese Tiere werden vor allem aus Südosteuropa und dem Balkan in großen Stückzahlen

ohne die erforderlichen artenschutzrechtlichen Dokumente in die EU gebracht, um sie

hier mit erheblichem Gewinn zu veräußern. Schmuggelzahlen von bis zu 300 Tieren

sind dabei leider keine Seltenheit. 

Auch der Schmuggel von lebenden Pflanzen, besonders Kakteen, erfreut sich nach wie

vor großer Beliebtheit. Dabei ist ein gewisses Grundschema feststellbar: So genannte

Pflanzenliebhaber reisen in Länder, in denen eine große Artenzahl an Pflanzen vor-

kommt, für die sie sich interessieren. Hauptreiseziel ist dabei Mexiko, Hauptreisezeit die

Wintersaison. Ziel der Reisen ist es, für den eigenen Bestand und für den Tausch mit

anderen Pflanzenliebhabern Pflanzen der Natur zu entnehmen. Besonders interessant

sind dabei sehr seltene Arten oder sehr alte Pflanzen. In ausführlichen Reisetage-

büchern wird sogar der exakte Fundort mit Angabe von Art und Datum festgehalten.

Schließlich bilden so genannte „kleine Touristenmitbringsel“, wie Korallen, Muscheln,

Fechterschnecken, sowie kleine Lederprodukte den Hauptanteil der Beschlagnahmever-

fahren (ca. 60 - 70 %). 

Seit dem 1.4.1998, der Unterschutzstellung aller Störarten, steigen auch die illegalen

Einfuhren von Kaviar. Im Jahr 2000 wurden über drei Tonnen Kaviar eingezogen. 

2.2. Bußgeld- und Strafverfahren

Die Zahl der Bußgeldverfahren und Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Arten-

schutzrecht ist stetig gestiegen. Inwieweit dies auf einen verbesserten Vollzug des Arten-

schutzrechts zurückzuführen ist oder darauf, dass die Artenschutzkriminalität insgesamt

angestiegen ist, lässt sich allerdings nicht sagen.

Nachdem ursprünglich nur die Möglichkeit bestand, den illegalen Handel durch Ver-

hängung von Bußgeldern zu ahnden, wurden 1987 im Rahmen der Artenschutznovelle

erstmals Straftatbestände in das Bundesnaturschutzgesetz eingeführt. Bis zu diesem Zeit-

punkt konnte die illegale Einfuhr von besonders geschützten Tieren nur dann als

Straftat verfolgt werden, wenn sie nach anderen Rechtsgrundlagen (z. B. Einfuhrumsatz-

steuerhinterziehung oder Urkundenfälschung) strafbar war.
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Nach § 30 BNatSchG kann nun mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit

Geldstrafe bestraft werden, wer vorsätzlich oder gleichzeitig gewerbs- oder gewohnheits-

mäßig besonders geschützte Tiere und Pflanzen illegal der Natur entnimmt, mit ihnen

handelt oder sie ein- oder ausführt. Betrifft der Verstoß eine vom Aussterben bedrohte

Art, so kann im Höchstfall eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren verhängt werden. Der

Gesetzgeber hat damit deutlich gemacht, dass er nicht mehr gewillt ist, Verstöße gegen

Naturschutzvorschriften als Kavaliersdelikte hinzunehmen. 

Nur langsam hat sich die Ansicht auch in den Entscheidungen der Gerichte niederge-

schlagen. 1992 wurden erstmals Freiheitsstrafen ohne Bewährung ausgesprochen. In

den letzten Jahren sind aber empfindliche Geld- und Freiheitsstrafen für artenschutz-

rechtliche Straftaten keine Seltenheit mehr.

2.3. Verwertung eingezogener Exemplare 

Mit der Einziehung geschützter Tier- und Pflanzenarten gehen die Eigentumsrechte an

den eingezogenen Exemplaren vom bisherigen Eigentümer auf den Bund bzw. das ent-

sprechende Bundesland über. Die jeweils zuständigen Bundes- oder Länderbehörden

entscheiden über das weitere Verfahren der sog. Verwertung, d. h. der dauerhaften

Unterbringung oder Überlassung der eingezogenen Exemplare. Für die Entscheidung

über den Verbleib vom Zoll eingezogener lebender Tiere und Pflanzen ist das Bundes-

amt für Naturschutz zuständig; handelt es sich um Teile oder Erzeugnisse, entscheidet

bei den Exemplaren streng geschützter Arten ebenfalls das Bundesamt für Naturschutz,

in anderen Fällen die jeweils zuständige Zoll- oder Landesbehörde. 

Als Grundsatz für die Verwertungspraxis des Bundes gilt, dass eingezogene Exemplare

regelmäßig nicht veräußert werden, obwohl diese Möglichkeit nach entsprechenden

Beschlüssen der WA-Vertragsparteien nicht absolut ausgeschlossen wird. Es erscheint

aber wenig sinnvoll, diese Exemplare wieder in den Handelskreislauf zu bringen und so

u. U. weiteres Interesse zu wecken.

In Deutschland werden Teile und Erzeugnisse kostenlos an interessierte wissenschaft-

liche Einrichtungen oder Bildungseinrichtungen wie Universitäten oder Schulen im 

Rahmen einer Dauerleihgabe zu Lehr- und Unterrichtszwecken abgegeben. In einzelnen

Fällen werden solche Teile auch zu wissenschaftlichen und Forschungszwecken genutzt.

Darüber hinaus werden bestimmte Materialien, z. B. Elfenbein, Schildpatt oder Edelholz,

an staatliche kulturhistorische Sammlungen zur Restaurierung alter Möbel oder Musik-

instrumente übergeben. 

Die Unterbringung lebender Tiere und Pflanzen bereitet dagegen erheblich mehr

Schwierigkeiten. In den letzten Jahren mussten durch das Bundesamt für Naturschutz

regelmäßig ca. 1.500 bis 2.000 lebende Tiere pro Jahr sowie größere Mengen lebender

Pflanzen dauerhaft untergebracht werden. 
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Die ersten Probleme entstehen bereits, wenn der Zoll feststellt, dass lebende Exemplare

illegal ein- oder ausgeführt werden. Dann muss kurzfristig über den Verbleib entschie-

den werden. Derzeit gibt es lediglich zwei staatlich betriebene Stationen, die als Auf-

fangeinrichtungen für beschlagnahmte lebende Tiere in Betracht kommen. Es handelt

sich dabei um das Biologische Institut in Metelen sowie die Vogelschutzwarte in See-

bach. Darüber hinaus gibt es mehrere privat betriebene Auffangstationen, die in der

Lage sind, vorübergehend lebende Tiere oder Pflanzen aufzunehmen. Welche Schwie-

rigkeiten eine kurzfristig notwendige Unterbringung bereiten kann, wird deutlich, wenn

man sich vor Augen hält, dass in einzelnen Fällen z. B. mehr als 1.000 Vogelspinnen,

über 700 Pfeilgiftfrösche, 800 lebende Kakteen, 300 lebende Schildkröten oder mehr als

600 lebende Singvögel beschlagnahmt wurden.

Auch die Entscheidung über die abschließende Unterbringung der lebenden Exemplare

ist oft nicht unproblematisch. Auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz haben sich die Ver-

tragsstaaten einvernehmlich darüber verständigt, dass letztlich drei mögliche Vorge-

hensweisen in Betracht kommen. Einen Überblick über die in Frage kommenden Mög-

lichkeiten sowie die damit verbundenen Schwierigkeiten gibt die nächste Abbildung.

Möglichkeiten der Verwertung und ihre Probleme
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Maßnahme                                                                     Probleme

Rückführung
in das

Ursprungsland

Herkunft der Exemplare

Dauer der Gefangenschaftshaltung

Vollzugsprobleme vor Ort

Kosten

Finden einer geeigneten Einrichtung

Kosten

Unterbringung
in einer

geeigneten
Einrichtung

Tierschutz

Moral und Ethik

Tötung
bzw.

Vernichtung
der Exemplare


